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█████████████ ▎
███ █████ ▎
▎
Durchwahl  
Telefon  █████████ ▍▋▎
Telefax  █████████ ▍█ ▎
 
poststelle@ 
fgl.justiz.sachsen.de* 
 
Ihre Nachricht vom  
28. Oktober 2023   
 
Aktenzeichen  
(bitte bei Antwort angeben)  
AR-31/23 
 
Leipzig,  
27. November 2023 

 

 

 

Hausanschrift:  
Sächsisches Finanzgericht  
Richterstraße 8 
04105 Leipzig 
 
www.justiz.sachsen.de/fgl  
 
Öffnungszeiten:   
Mo.-Do. 09.00 - 15.00 Uhr  
Fr. 09.00-13.00 Uhr    
 
Bankverbindung:  
BBk Chemnitz, IBAN: 
DE56 8700 0000 0087 0015 00 
BIC: MARKDEF1870 
 
Verkehrsverbindung:    
Zu erreichen mit der   
Straßenbahn 10, 11, 16   
Haltestelle Chausseehaus   
 
Gekennzeichnete Behinderten-  
parkplätze befinden sich im Hof  
 
Hinweise zum Datenschutz  erhalten 
Sie auf unserer Internetseite. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen diese 
Hinweise auch zu. 
 
*  Per E-Mail kein Zugang für 
elektronisch signierte sowie für 
verschlüsselte elektronische 
Nachrichten; nähere Informationen zur 
elektronischen Kommunikation mit 
sächsischen Gerichten und 
Justizbehörden unter 
https://www.justiz.sachsen.de/E -
Kommunikation. 

 

 

SÄCHSISCHES FINANZGERICHT 
Richterstraße 8 | 04105 Leipzig 
▍

█████ ▍
████████ ▍
████████████ ▍
▍
█████████ ▍
▍

█████████████████ ▍

auf Ihre Anfrage vom 28. Oktobe r 2023 und das darin bekundete Interesse 

an  dem  Urteil  des  Sächsischen  Finanzgerichts  vom  16.  Februar  2021 

(Az.: 5 K 1221/20) teile ich Ihnen mit, dass Sie eine anonymisierte Fassung 

der  Entscheidung  erhalten  können.  Hierfür  werden  allerdings  Gebühren 

erhoben,  da  kein  Anspruch  auf  Zugang  zum  Inhalt  des  Urteils  nach  dem 

Sächsischen Transparenzgesetz besteht. Die Rechtsprechung der Gerichte 

ist keine Aufgabe d er öffentlichen Verwaltung im Sinn von  § 4 Abs. 3 Nr. 1 

Sächsisches Transparenzgesetz und das Sächsische Finanzgericht in 

Rechtsprechungsangelegenheiten  daher  keine  transparenzpflichtige  Stelle 

im Sinn von § 1 Abs. 1 Sächsisches Transparenzgesetz.  

 

Im vorliegenden Fall fallen für die Übersendung der anonymisierten 

Urteilsfassung per Email Gebühren in Höhe von €  1,50  an 

(Dokumentenpauschale  analog  Nr.  9000  Ziffer  3  Kostenverzeichnis  zu 

§ 3 Abs. 2 Gerichtskostengesetz).  

 

Bitte  teilen Sie mit, ob Sie eine gebührenpflichtige Übersendung der 

anonymisierten  Urteilsfassung  per  Email  oder  einen  rechtsmittelfähigen 

Bescheid über die Ablehnung der Anfrage nach Sächsischem 

Transparenzgesetz wünschen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

████████ ▍


